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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1962

Norm

EO §331 A

EO §332

Rechtssatz

Die Verwertungsart ist von der betreibenden Partei zu beantragen, der Verp6ichtete hierüber anzuhören; sodann hat

das Gericht zu entscheiden. Ist dies geschehen und liegt kein Fall des § 332 Abs 1 EO vor, dann kann das Gericht

keinesfalls die Verwertung im Wege der ö:entlichen Versteigerung beschliessen, die vom Gesetze selbst nur subsidiär

als letzter Ausweg genannt ist.
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Vgl auch; Beisatz: Beim Verkauf eines veräußerlichen Rechts im Weg der öffentlichen Versteigerung handelt es

sich um die bloß subsidiäre Verwertungsart, weil diese Verwertung nach Ansicht des Gesetzgebers die am

wenigsten einträgliche, zugleich aber die den Verpflichteten am meisten belastende Form ist. Falls nicht eine

andere Verwertungsart überhaupt undurchführbar ist, setzt die Bewilligung des Verkaufs durch Versteigerung

einen Vergleich der zu erwartenden Erlöse und Kosten der verschiedenen Verwertungsarten voraus. (T1): Veröff:
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